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Wesentliche Änderungen 
 
Fassung vom 14.01.2005: 
 
 

•  Rz 36.18: Satz 2 wurde gestrichen, weil sich die Höhe der Regel-
leistung im Einzelfall ändern kann (z.B. bei Trennung vom Part-
ner). 

 
 



Gesetzestexte   § 36  
 

 

§ 36 

Örtliche Zuständigkeit 

  
Für die Leistungen der Grundsicherung nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 ist die 
Agentur für Arbeit zuständig, in deren Bezirk der erwerbsfähige Hil-
febedürftige seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Für die Leistungen 
der Grundsicherung nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ist der kommunale 
Träger zuständig, in dessen Bezirk der erwerbsfähige Hilfebedürfti-
ge seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
 
 
 

 
 

§ 16 SGB I 

Antragstellung 
 
 

(1) Anträge auf Sozialleistungen sind beim zuständigen Leistungs-
träger zu stellen. Sie werden auch von allen anderen Leistungsträ-
gern, von allen Gemeinden und bei Personen, die sich im Ausland 
aufhalten, auch von den amtlichen Vertretungen der Bundesrepublik 
Deutschland im Ausland entgegengenommen. 
 
(2) Anträge, die bei einem unzuständigen Leistungsträger, bei einer 
für die Sozialleistung nicht zuständigen Gemeinde oder bei einer 
amtlichen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland im Ausland 
gestellt werden, sind unverzüglich an den zuständigen Leistungs-
träger weiterzuleiten. Ist die Sozialleistung von einem Antrag ab-
hängig, gilt der Antrag als zu dem Zeitpunkt gestellt, in dem er bei 
einer der in Satz 1 genannten Stellen eingegangen ist. 
 
(3) Die Leistungsträger sind verpflichtet, darauf hinzuwirken, dass 
unverzüglich klare und sachdienliche Anträge gestellt und unvoll-
ständige Angaben ergänzt werden. 
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1. Zuständiger Träger 
 
(1) Der zuständige Träger ist bei jeder Bewilligung der Leistung       
- auch nach einer Aufhebung der Bewilligung - neu zu ermitteln. Die 
Prüfung der örtlichen Zuständigkeit sowie der Identität des An-
tragstellers/Bevollmächtigten erfolgt bei der Antragstellung (s. Hin-
weise zu § 37 Rz. 37.10). 
 
(2) Den gewöhnlichen Aufenthalt nach § 36 Abs. 1 Satz 1 hat in der 
Regel jemand dort, wo er auch seinen Wohnsitz (§ 30 Abs. 3 Satz 1 
SGB I) hat. Der Wohnsitz ist mit Personalausweis oder Meldebestä-
tigung nachzuweisen. Wird der Antrag nicht bei dem für den Wohn-
sitz des Hilfebedürftigen zuständigen Träger gestellt, ist der ge-
wöhnliche Aufenthalt maßgeblich. Dies ist der Ort, an dem sich der 
Hilfebedürftige unter Umständen aufhält, die erkennen lassen, dass 
er dort nicht nur vorübergehend verweilt. Der gewöhnliche Aufent-
halt ist mit einer Meldebestätigung nachzuweisen. 
 
(3) War die Agentur bereits für die vorangegangene Zahlung von 
Arbeitslosengeld zuständig, bleibt sie, sofern die Kommune keinen 
Gebrauch von der Experimentierklausel nach § 6a macht, auch wei-
terhin zuständig: Ein Nachweis des gewöhnlichen Aufenthalts ist 
nicht erforderlich, es sei denn es liegen Anhaltspunkte für einen Zu-
ständigkeitswechsel vor.  
 
(4) Die zeitweise, berufsbedingte Abwesenheit eines Mitglieds der 
Bedarfsgemeinschaft ist für die Bestimmung des gewöhnlichen Auf-
enthalts unerheblich, soweit die Bedarfsgemeinschaft bestehen 
bleibt („Wochenendpendler“; s. auch Hinweise zu § 7 Rz. 7.10). Als 
Wohnsitz gilt der Ort, wo die Familie ihren Lebensmittelpunkt hat. 
 
(5) Für Personen ohne festen Wohnsitz ist als gewöhnlicher Aufent-
halt der Bezirk anzuerkennen, in dem der Antrag gestellt wird.  
 
(5) Für Strafgefangene gilt Absatz 4 entsprechend (s. auch Hinwei-
se zu § 20 Rz. 20.6). 
 
(6) Für Frauen, die sich in einem Frauenhaus aufhalten, wird regel-
mäßig davon ausgegangen, dass sie dort ihren gewöhnlichen Auf-
enthalt nehmen, so dass der für den Ort des Frauenhauses maßge-
bende Träger zuständig wird. 
 
 

2. Änderung der Zuständigkeit 
 

2.1 Antragstellung bei nicht zuständigem Träger 
 
(1) Will ein erwerbsfähiger Hilfebedürftiger einen Antrag bei einem 
nicht zuständigen Träger stellen, ist er über den zuständigen Träger 
zu unterrichten und aufzufordern, den Antrag unverzüglich dort zu 
stellen. Dem Hilfebedürftigen ist eine Bestätigung über die Antrag-
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stellung auszuhändigen. Wird der Antrag nicht unverzüglich gestellt, 
können Leistungen für Zeiten vor der nachgeholten Antragstellung 
nur gewährt werden, wenn die Verspätung nicht durch schuldhaftes 
Verzögern des Hilfebedürftigen verursacht wurde.  
 
(2) In Agenturbezirken mit Kommunen, die von der Experimentier-
klausel nach § 6a Gebrauch gemacht haben, sind Verfahrensrege-
lungen zur Antragstellung beim unzuständigen Träger zwischen 
Agenturen und Kommunen vor Ort zu treffen. § 16 Abs. 2 SGB I ist 
zu beachten. 
 
 

2.2 Zuständigkeitswechsel wegen Umzugs  
 
(1) Zieht die gesamte Bedarfsgemeinschaft während des Leis-
tungsbezuges in den Zuständigkeitsbereich eines anderen Trägers 
um und steht fest, dass auch am neuen Wohnort Leistungen nach 
dem SGB II beantragt werden, sind die Leistungen erst mit Ablauf 
des Umzugsmonats einzustellen.  
 
(2) Die Entscheidung über die Leistungsbewilligung ist ab Beginn 
des Folgemonats aufzuheben, weil der bisherige Träger nicht mehr 
zuständig ist. 
 
 
(3) Nachdem der Umzug feststeht, ist Folgendes zu veranlassen: 
 
 

- Der Vertreter der Bedarfsgemeinschaft ist schriftlich aufzufor-
dern, bei dem nunmehr zuständigen Träger innerhalb einer 
Woche vorzusprechen; die aufnehmende Agentur erhält eine 
Durchschrift der Aufforderung. 

 
- Das Aufforderungsschreiben ist mit einem Hinweis zu verse-

hen, dass die Leistungen ab dem Tag, an dem er sich zu mel-
den hat, als Vorschuss gewährt wurde, der im Falle der Nicht-
vorsprache zurückgefordert werden kann. 

 
 
- Der abgebende Träger überwacht durch Wiedervorlage, ob 

sich der Bevollmächtigte bei dem aufnehmenden Träger ge-
meldet hat. Ist dies nicht der Fall, sind die als Vorschuss ge-
leisteten Zahlungen zurückzufordern. 

 
- Bei rechtzeitiger Vorsprache sind die Leistungen ab dem Fol-

gemonat unter Berücksichtigung der geänderten Aufwendun-
gen für KdU nahtlos weiter zu zahlen. Bei nicht rechtzeitiger 
Vorsprache entscheidet der aufnehmende Träger, ob als Vor-
schuss gezahlte Leistungen ggf. zurückzufordern sind. 

 
(4) Das Verfahren nach den Randziffern 36.10 bis 36.14 gilt auch, 
wenn die Bedarfsgemeinschaft in den Zuständigkeitsbereich einer 
Kommune, die von der Experimentierklausel nach § 6a Gebrauch 
gemacht hat, verzieht.  
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(5) Wegen der Kosten der Unterkunft und Heizung ist § 22 Abs. 2 
zu beachten. 
 
(6) Ist die Arbeitsaufnahme eines Mitglieds der Bedarfsgemein-
schaft Anlass für den Wohnortwechsel, verbleibt es zunächst bei 
der bisherigen Zuständigkeit. Ein Zuständigkeitswechsel ist erst 
vorzunehmen, wenn das aus der aufgenommenen Beschäftigung 
erzielte Einkommen nicht bedarfsdeckend ist. 
 
(7) Verziehen nur einzelne Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft in 
den Zuständigkeitsbereich eines anderen Trägers, ist der Bedarf für 
die verbleibende Bedarfsgemeinschaft ab dem Umzugstag neu zu 
berechnen. Im Übrigen sind die Hinweise zu § 37, Rz 37.13 zu be-
achten.  
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